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INFORMATION AN DIE SCHULEN

Zwingender Lohnabzug bei fehlender Qualifikation

Für Lehrpersonen, die nicht über eine für die Funktion massgebende Qualifikation verfügen, gilt ein
auf 5 Jahre befristeter zwingender Lohnabzug von 5 %.

Die Regelung ist im Dekret über die Löhne der Lehrpersonen (Lohndekret Lehrpersonen, LDLP; SAR
411.210) unter § 9 Abs. 3 verankert:

3 Für Lehrpersonen, die nicht über eine für die Funktion massgebende Qualifikation verfügen, erfolgt
für eine befristete Übergangszeit von 5 Jahre ein Lohnabzug von 5 %.

4 In besonders begründeten Fällen fehlender Qualifikation kann das zuständige Departement (BKS,
Anm. d Verf.) in Absprache mit der Anstellungsbehörde auf die Festsetzung eines Abzugs verzichten
oder diesen auf maximal 10 % erhöhen.

Die Anstellungsbehörde prüft bei einer Neuanstellung oder bei einem Funktionswechsel einer Lehr-
person innerhalb der Schule auf Basis der untenstehenden Tabelle, ob die für die Funktion massge-
bende Qualifikation erfüllt wird. Bei Nichterfüllen wird ein zwingender Lohnabzug von 5 % vorgenom-
men.

Die Befristung des Lohnabzugs auf maximal 5 Jahre bezieht sich jeweils auf eine Anstellung an einer
Schule bzw. auf eine Funktion. Wechselt die Lehrperson die Anstellungsbehörde oder die Funktion
(zum Beispiel: Anstellung in einer neuen Lohnfunktion) innerhalb der Schule, muss bei fehlender
Qualifikation wiederum ein Lohnabzug über maximal 5 Jahre erfolgen.

In einzelnen Fällen, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind (z. B. Englisch an Primarschule, textiles
und technisches Gestalten, Wirtschaft, Arbeit und Haushalt), muss die Anstellungsbehörde beurtei-
len, ob die Lehrperson über die für die Funktion massgebende Qualifikation verfügt oder ob ein ent-
sprechender Lohnabzug vorzunehmen ist.

Ein höherer Lohnabzug von bis zu 10 % ist zum Beispiel bei einer Lehrperson gerechtfertigt, die das
Fach Textiles und Technisches Gestalten unterrichtet und über einen entsprechenden handwerkli-
chen Lehrabschluss, nicht aber über eine pädagogische Ausbildung verfügt.

Fragen können an die Sektion Ressourcen, David Baumann, gestellt werden (Telefon 062 835 21
20, E-Mail david.baumann@ag.ch).
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